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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1934

Norm

ABGB §166 Dc

Rechtssatz

Der uneheliche Vater der Mutter eines unehelichen Kindes gehört nicht zu den im § 166 ABGB angeführten

"mütterlichen Großeltern" dieses Kindes. Dagegen ist der Vater der durch Begünstigung des Staatsoberhauptes für

ehelich erklärten Mutter eines unehelichen Kindes den dort genannten "mütterlichen Großeltern" dieses Kind

zuzuzählen.
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